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Gemeindenachrichten

Die Kinderspielstadt „Bad Kresselnau“  
geht 2024 auf eine spannende Zeitreise 

Helferinnen und Helfer gesucht
Das Kernteam rund um Dr. Isabel Gößwein hat voller Vorfreude 
mit den Planungen für das beliebte Ferienprojekt begonnen. Die 
Kinderspielstadt soll in der ersten Sommerferienwoche 2024 

seine Pforten öffnen. Neue Mitglieder für die frei gewordenen 
Posten innerhalb des Planungsteams haben sich nach kurzer 
Suche auch gefunden. So konnte Bürgermeister Daniel Enzen-
sperger das gesamte Kernteam im Rathaus willkommen heißen 
und sich bereits jetzt für das große Engagement bedanken. 
Das neue Motto für 2024 steht nach den ersten Planungstref-
fen ebenfalls schon fest. Die kleinen und großen Bürgerinnen 
und Bürger werden in den kommenden Sommerferien auf eine 
spannende Zeitreise eingeladen. „Alt-Kresselnau“ und „New 
City“ sollen die zwei neuen Bereiche der Kinderspielstadt 
heißen, in denen die Kids spielerisch in ein anderes Zeitalter 
eintauchen können. „Die neu geschaffenen Bereiche sollen ein 
Leben in der Zukunft sowie eine Reise in die Vergangenheit er-
möglichen“, erläutert Carina Philipp, die seitens der Gemeinde-
verwaltung für die Kinderspielstadt zuständig ist. 
Um den so heiß geliebten Charakter der Kinderspielstadt nicht 
zu verlieren, wird neben den neuen Bereichen, das gewohnte 
Leben in der Gegenwart, „Bad Kresselnau“ möglich sein.

Da dieses Mammutprojekt nicht ohne Unterstützung auf die 
Beine gestellt und durchgeführt werden kann, benötigen die 
Arbeitsstellen wieder zahlreiche Helferinnen und Helfer. Die 
Anmeldung hierfür wird ab Februar 2024 auf der Homepage 
www.badkresselnau.de möglich sein. Für Fragen und weitere 
Informationen steht Carina Philipp (Tel.: 07543 9662-51/ kin-
derspielstadt@kressbronn.de) gerne zur Verfügung.

Kressbronn am Bodensee präsentiert sich  
auf der CMT in Stuttgart
Das Tourismusjahr beginnt für den Bodensee wieder traditio-
nell mit der weltweit größten Publikumsmesse für Tourismus 
und Caravaning in Stuttgart (CMT). Vom 13. bis 21. Januar 
2024 präsentierte sich Kressbronn am Bodensee gemeinsam 
mit dem Team der Deutschen Bodensee Tourismus GmbH und 

inspirierte interessierte Besucher für einen Urlaub am See. Auf 
Grund der hohen Nachfrage wurden insgesamt rund 400 Bro-
schüren ausgegeben. Bereits am ersten Wochenende startete die 
Messe mit riesigem Andrang. Neben aktuellen Informationen 
erhielten Messebesucher Tipps rund um verschiedene Themen-
bereiche. Weiterhin stark nachgefragt wurden auch in diesem 
Jahr wieder die Themen Radfahren und Wandern.

 Amtlicher Teil

Neues Kernteam der Kinderspielestadt

Ronja Riedlinger und Sandra Schneider präsentieren die  
Gemeinde auf der CMT



Nummer 04 Die kleine Seepost Seite 2

581), die im Lageplan gekennzeichneten Straßen im Baugebiet 
„Bachtobel“ (Flst. Nr. 8050) als öffentliche Straßen im Sinne 
von § 2 des Straßengesetzes. Die Straßen werden als Gemein-
destraßen (§ 3 Abs. 1 Nr. 3 StrG) und als Ortsstraßen (§ 3 Abs. 
2 Nr. 2 StrG) eingestuft, sie erhalten die Namen „Tobelweg“, 
„Am Prozessgraben“, „Bachtobelstraße“ und „Bachtobelplatz“. 

Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats 
nach ihrer Bekanntmachung bei der Gemeinde Kressbronn  
a. B., Hauptstraße 19, 88079 Kressbronn a. B., Widerspruch er-
hoben werden. Die Frist wird auch durch Einlegung des Wider-
spruchs beim Landratsamt Bodenseekreis, Albrechtstraße 77, 
88045 Friedrichshafen, gewahrt.  
Kressbronn a. B., 18. Januar 2024 
gez. Daniel Enzensperger  
Bürgermeister

Amtliche Bekanntmachungen

Allgemeinverfügung der Gemeinde Kressbronn 
am Bodensee  zur Widmung der Straßen  
im Baugebiet „Bachtobel“ 
Die Gemeinde Kressbronn a. B. widmet durch Beschluss des 
Gemeinderates vom 14. Juni 2023 auf Grund von § 5 des Stra-
ßengesetzes für Baden-Württemberg, in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 11. Mai 1992 (GBl. 1992, 329), sowie § 5 
Abs. 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg, in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 24. Juli 2000 (GBl. 2000, 

Thema der Woche

Was ist die sogenannte 
Fundtierkostenpauschale?
Die Gemeinden sind als örtliche 
Fundbehörde auch für die Unter-
bringung von Fundtieren zustän-
dig. Dies bedeutet, dass sich die 
Gemeinde um die Tiere kümmern 
muss, die im Ort aufgefunden wer-
den und der Halter sich nicht oder 
zumindest vorübergehend nicht er-
mitteln lässt. Da die Tiere entweder 
kurzfristig oder auch langfristig 
gepflegt werden müssen, bedarf es 

dafür einer entsprechenden Unterkunft sowie der notwendi-
gen Ausstattung. Für die Gemeinde ist es unverhältnismäßig, 
dies wegen wenigen Fundtieren vorzuhalten. Die Gemeinde 
hat auch die dafür erforderliche Fachkompetenz nicht. Aus die-

sem Grund besteht schon seit Jahrzehnten eine Kooperation 
mit einem Tierheim. Bislang war dies das Tierheim in Fried-
richshafen. Das Tierheim hat sich in einem Vertrag mit der Ge-
meinde verpflichtet, alle Fundtiere dauerhaft aufzunehmen und 
die Gemeinde von weiteren Unterhaltungskosten freizustellen. 
Im Gegenzug dafür erhält das Tierheim von der Gemeinde eine 
jährliche Fundtierkostenpauschale. Auf Kreisebene hat man 
sich mal darauf geeinigt, dass die Pauschale nach der Zahl der 
Bürgerinnen und Bürger bemessen wird. Sie ist für alle Ge-
meinden, die mit dem Tierheim zusammenarbeiten, daher im 
Satz pro Einwohner gleich. 
Das Thema Fundtierkostenpauschale ist nun deshalb etwas 
mehr ins Licht der Öffentlichkeit gerückt, weil der Gemeinderat 
erst jüngst entschieden hat, künftig mit dem Tierheim in Gießen 
(Weiler von Kressbronn a. B.) und nicht mehr mit dem Tier-
heim in Friedrichshafen zusammenzuarbeiten. Deshalb erhält 
das Kressbronner Tierheim ab dem Jahr 2024 die Fundtierkos-
tenpauschale der Gemeinde. 

Az.: 650.041 
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Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten  
zum Zwecke der Information von Unionsbürgerinnen  
und Unionsbürger bei Wahlen und Abstimmungen 
Bei Wahlen und Abstimmungen, an denen auch ausländische 
Unionsbürgerinnen und Unionsbürger teilnehmen können, dür-
fen die Meldebehörden die in § 44 Abs. 1 Satz 1 bezeichneten 
Daten (Familienname, Vorname, Doktorgrad und derzeitige 
Anschriften sowie, sofern die Person verstorben ist, diese Tat-
sache) sowie die Angaben über die Staatsangehörigkeiten dieser 
Unionsbürgerinnen und Unionsbürger nutzen, um ihnen Infor-
mationen von Parteien, Wählergruppen und anderen Trägern 
von Wahlvorschlägen zuzusenden (§2 Abs. 3 des baden-würt-
tembergischen Ausführungsgesetzes zum Bundesmeldegesetz). 
Die betroffenen Personen haben das Recht, der Nutzung ihrer 
Daten zu widersprechen. Der Widerspruch gilt bis zu seinem 
Widerruf. 

Übermittlung von Daten an Adressbuchverlage
Gemäß § 50 Abs. 3 Bundesmeldegesetz darf die Meldebehörde 
zu allen Einwohnern, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, 
Auskunft erteilen über Namen, Doktorgrad und derzeitige An-
schriften. Die übermittelten Daten dürfen nur für die Heraus-
gabe von Adressbüchern verwendet werden. Bei einem Wider-
spruch werden die Daten nicht übermittelt. Der Wiederspruch 
ist bei allen Meldebehörden, bei denen die betroffene Person 
gemeldet ist, einzulegen. Er gilt bis zu seinem Widerruf. 

Datenübermittlung an Religionsgesellschaften
Haben Mitglieder einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesell-
schaft Familienangehörige, die nicht derselben oder keiner öf-
fentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft angehören, darf die 
Meldebehörde gemäß § 42 Abs. 2 Bundesmeldegesetz von die-
sen Familienangehörigen folgende Daten übermitteln: Namen, 
Geburtsdatum und Geburtsort, Geschlecht, Zugehörigkeit zu 
einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft, derzeitige 
Anschriften, Auskunftssperren sowie Sterbedatum. Der Wider-
spruch gegen die Datenübermittlung verhindert nicht die Über-
mittlung von Daten für Zwecke des Steuererhebungsrechts an 
die jeweilige öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaft. Diese 
Zweckbindung wird dem Empfänger bei der Übermittlung mit-
geteilt. Der Widerspruch ist bei der Meldebehörde der alleini-
gen Wohnung oder der Hauptwohnung einzulegen. Er gilt bis 
zu seinem Widerruf. 

Hinweis auf Beflaggung am Rathaus 
Am 27. Januar 2024 wird das Rathaus auf Grund des Tages 
des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus mit ei-
ner Trauerbeflaggung beflaggt. Die Bundesrepublik Deutsch-
land gedenkt seit 1996, jährlich an diesem Tag den Opfern des 
 Nationalsozialismus.

Fundsachen können bei der Gemeinde abgeholt 
werden
In der letzten Woche wurden folgende Fundsachen abgegeben:
- 1 AirTag
- 2 Schlüssel
- 1 Eishockey-Trikot
- 1 Handschuh
Wer etwas verloren hat, kann sich gerne an den Bürgerservice  
telefonisch unter 07543 9662-0 oder per E-Mail an buergerser-
vice@kressbronn.de wenden. Es wird darauf hingewiesen, dass 
die gesetzliche Aufbewahrungsfrist sechs Monate beträgt. 

Gemeindennachrichten

Mikrozensus 2024 –  
Rund 62 000 Haushalte in der Befragung

Deutschlands größte jährliche Haushaltebefragung
Auch im Jahr 2024 befragt das Statistische Landesamt Baden-
Württemberg die Bevölkerung im Rahmen des Mikrozensus. 
Die Befragung startete am 8. Januar 2024. Gleichmäßig über 
das Jahr verteilt erhalten etwa 62 000 Haushalte im Südwes-
ten Post vom Statistischen Landesamt. Die Auswahl der Haus-
halte erfolgt dabei auf Basis eines mathematischen Zufallsver-
fahrens. Die Präsidentin des Statistischen Landesamts, Frau 
Dr. Rigbers, bittet die ausgewählten Haushalte mitzuwirken: 
„Vor allem in Zeiten wirtschaftlicher und sozialer Veränderun-
gen ist der Mikrozensus wichtig. Durch ihn wird ein aktuelles 
Bild der Lebensverhältnisse aller Gruppen der Gesellschaft ge-
zeichnet.“
Die Erhebung erfasst seit 1957 etwa den Familienstand, Bil-
dungsabschlüsse und die Erwerbstätigkeit. Neben jährlich 
wiederkehrenden umfasst der Mikrozensus auch wechselnde 
Themen. 2024 wird zusätzlich nach dem Pendelverhalten der 
Menschen gefragt. Drei EU-weite Erhebungen ergänzen das na-
tionale Grundprogramm: Fragen zur Beteiligung am Arbeits-
markt gehören seit 1968 dazu. Seit 2020 erweitern Fragen zu 
Einkommen und Lebensbedingungen den Mikrozensus. Zu-
letzt kamen im Jahr 2021 Fragen zur Internetnutzung privater 
Haushalte hinzu. Dabei sind die Auskünfte aller Menschen 
gleichbedeutend. Damit die Situation junger als auch alter Men-
schen korrekt dargestellt wird, gibt es keine Altersgrenze für 
die Befragung.
Die Ergebnisse des Mikrozensus unterstützen Politik und Ver-
waltung bei den Planungen und der Entscheidungsfindung. Sie 
werden auch der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt und von 
der Wissenschaft genutzt. Viele der Ergebnisse sind europaweit 
vergleichbar. Er ist die größte jährliche Haushaltebefragung in 
Deutschland.

Widerspruchsrecht für die Datenübermittlung

Gruppenauskünfte an Parteien, Wählergruppen  
und andere Träger von Wahlvorschlägen
Nach § 50 Abs. 1 Bundesmeldegesetz darf die Meldebehörde 
Parteien, Wählergruppen und anderen Trägern von Wahlvor-
schlägen im Zusammenhang mit Wahlen und Abstimmungen 
auf staatlicher und kommunaler Ebene in den sechs der Wahl 
oder Abstimmung vorangehenden Monaten Auskunft aus dem 
Melderegister über die in § 44 Absatz 1 Satz 1 bezeichneten 
Daten von Gruppen von Wahlberechtigten erteilen, soweit für 
deren Zusammenhang das Lebensjahr bestimmend ist. Die Ge-
burtsdaten der Wahlberechtigten dürfen dabei nicht mitgeteilt 
werden. Die Person oder Stelle, der die Daten übermittelt wer-
den, darf diese nur für die Werbung bei einer Wahl oder Ab-
stimmung verwenden und hat sie spätestens einen Monat nach 
der Wahl oder Abstimmung zu löschen oder zu vernichten. Bei 
einem Widerspruch werden die Daten nicht übermittelt. Der 
Widerspruch ist bei der Meldebehörde der alleinigen Wohnung 
oder der Hauptwohnung einzulegen. Er gilt bis zu seinem Wi-
derruf.
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Aus den Fraktionen

Aufruf der CDU-Gemeinderatsfraktion
Seit einigen Tagen kann man zur Ansicht kommen, dass ein 
großer Teil der bislang eher schweigenden Mitte der Bevöl-
kerung sich politisch äußert und für die Demokratie über öf-
fentliche Versammlungen und Proteste eintritt. Das ist gut so. 
Allerdings ist dies noch zu wenig. Um unsere politischen frei-
heitlichen Grundsätze und Gegebenheiten zu erhalten, bedarf 
es neben Einzelaktionen zur öffentlichen Meinungsäußerung 
vor allem einer Mitwirkung in den demokratischen Institutio-
nen und Parteien, die die verfassungsmäßige Grundordnung 
und -rechte sichern sollen. Es muss wieder ins Bewusstsein der 
Bevölkerung kommen, dass nur eine aktive und ständige Mit-
wirkung im Politikalltag unsere Gesellschaft in der von Demo-
kraten gewollten Form erhalten kann.
Die CDU-Gemeinderatsfraktion ruft deshalb auch die Einwoh-
ner von Kressbronn dazu auf, sich in den politischen kommuna-
len Prozess einzubringen. Am ehesten geschieht dies über die 
politischen Parteien. Dies ist die Gelegenheit, allen extremisti-
schen Anmaßungen Einhalt zu gebieten.

Kultur und Tourismus

Agatha Christie: „Ein diplomatischer Zwischen-
fall“ – Lesung mit Arnd Bitsch auf Schloss Gießen
Mit Diplomatie und seinen berühmten kleinen grauen Zellen 
gelingt es Hercule Poirot, gleich zwei Probleme auf einmal zu 
lösen: den kostbaren Rubin wieder-
zuerlangen, dessen Verlust ein orien-
talisches Reich in politische Wirren 
stürzen würde, und die junge Sarah 
Lacey vor einer törichten Heirat zu 
bewahren.
Agatha Mary Clarissa Christie (1890-
1976) gehört zu den erfolgreichsten 
Autorinnen der Literaturgeschichte. 
Bekannt wurde sie vor allem durch 
eine große Anzahl von Kriminal-
romanen und Kurzgeschichten, die 
auch mehrfach mit großem Erfolg für Kino und Fernsehen ver-
filmt sowie für die Bühne adaptiert wurden. 
Freitag, 23. Februar 2024 um 19:30 Uhr und Sonntag,  
25. Februar 2024 um 17:00 Uhr, Schloss Gießen, Gießen 1, 
88079 Kressbronn a. B. 
Eintritt: Vorverkauf: 14,00 € Normalpreis, 12,00 € ermäßigt 
für Mitglieder der Kressbronner Kulturgemeinschaft, Gäste 
mit Echt-Bodensee-Card, Rollstuhlfahrer, Schwerbehinderte 
mit Kennzeichen „B“, Schüler und Studenten und Onlineticket. 
Abendkasse: 16,00 € Normalpreis, 14,00 € ermäßigt
Einlass jeweils 60 min. vor Veranstaltungsbeginn, freie Platz-
wahl! Mit Getränkebewirtung vor und nach der Veranstaltung 
sowie in der Pause. 
Tickets sind erhältlich in der Tourist-Information im Bahnhof, 
Nonnenbacher Weg 30 sowie bei allen Reservix-Vorverkaufs-
stellen sowie online unter www.reservix.de. Bitte beachten 
Sie, dass die Lesung im Veranstaltungssaal auf dem Schloss 
stattfindet und keine Schlossführung bzw. -besichtigung an den 
Veranstaltungsabenden angeboten werden kann.

Guides für E-Bike Touren gesucht
Die Gemeinde Kressbronn a. B. sucht für die Saison 2024 
freundliche und kommunikative Persönlichkeiten, die für 
Gäste und Besuchergruppen einmal wöchentlich E-Bike-Tou-
ren anbieten. Demnächst soll ein gemeinsamer Termin mit al-
len Interessierten stattfinden, um das Programm zu planen. Die 
angebotenen Touren wurden in den vergangenen Jahren von 

den Kressbronner Übernachtungsgästen verstärkt besucht. Der 
Radtourismus boomt weiterhin und somit sind Radtouren für 
den Kressbronner Tourismus unverzichtbar. Umso mehr freut 
sich die Gemeinde Kressbronn a. B. über Interessierte, die sich 
gerne bewegen und unseren Gästen die schöne Landschaft im 
Bodenseeumland zeigen. 
Sie sind interessiert? Dann wenden Sie sich bitte an die Tourist-
Information Kressbronn a. B. 
tourist-info@kressbronn.de, Telefon: 07543 9665-13,  
Nonnenbacher Weg 30, 88079 Kressbronn a. B. 

Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Wasser hat einen großen Fußabdruck 
Der individuelle direkte Wasserverbrauch in Deutschland liegt 
bei durchschnittlich rund 120 Liter Trinkwasser pro Tag. Die-
ses wird für den häuslichen Gebrauch genutzt, ein Drittel allein 
für die Toilettenspülung. Laut Vereinten Nationen sollten jedem 
Menschen 50 Liter Wasser pro Tag zur Verfügung stehen, um 
Krankheiten zu vermeiden und die persönliche Leistungsfähig-
keit zu erhalten. Das ist leider nicht in allen Ländern der Fall. In 
Afrika etwa stehen oft nur 20 Liter pro Person zur Verfügung. 
Das ist die Menge, die wir in Deutschland innerhalb eineinhalb 
Minuten beim Duschen fortspülen. Weltmeister beim Wasser-
verbrauch ist übrigens Australien mit 471 Litern pro Person. 
Der direkte Verbrauch macht jedoch nur einen Bruchteil des 
weltweiten Wasserkonsums aus. Der weitaus größere Teil geht 
auf das Konto von Nahrungsmitteln und Verbrauchsgütern. Der 
gesamte Wasserverbrauch, bei dem mit eingerechnet wird, wie 
viel Wasser zur Produktion der Konsum- und Nahrungsmittel 
benötigt wird, nennt man den virtuellen Wasserverbrauch. 140 
Liter Wasser werden für eine Tasse Kaffee verbraucht. Für ein 
Glas Milch sind 200 Liter wertvolles Nass nötig, für 1 Kilo-
gramm Weizen 1.300 Liter und für 1 Kilogramm Rindfleisch 
15.500 Liter. Rund 70 Prozent des Wassers weltweit werden für 
die Agrarproduktion benötigt, schätzen Experten der Verein-
ten Nationen (UNO). Quelle: RESET gemeinnützige Stiftungs-
GmbH; fairunterwegs.org; Vereinigung Deutscher Gewässer-
schutz e.V., BMZ: Sonderseite zum Thema Wasser
Quelle: Nachhaltigkeitsstrategie Baden-Württemberg 
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Gemeindebücherei

Familie, Freunde, Beziehungen

Monika Maron: Das Haus
Katharina, Tierärztin im Ruhestand, erbt ein abgelegenes Guts-
haus nordöstlich von Berlin. Schnell ist die Idee geboren, dort 
eine Kommune mit Freunden einzurichten, um den steigenden 
Mietpreisen in Berlin zu entfliehen und im Alter nicht allein zu 
sein. Bei Eva, Katharinas Freundin, sträubt sich zunächst alles 
gegen die Vorstellung, mit Menschen jenseits der Sechzig zu-
sammenzuziehen. Doch dann lässt sie sich notgedrungen auf 
das Experiment ein und akzeptiert einen Neuanfang.

Bernhard Schlink: Das späte Leben
Martin, sechsundsiebzig, wird von einer ärztlichen Diagnose 
erschreckt: Ihm bleiben nur noch wenige Monate. Sein Leben 
und seine Liebe gehören seiner jungen Frau und seinem sechs-
jährigen Sohn. Was kann er noch für sie tun? Was kann er ihnen 
geben, was ihnen hinterlassen? Martin möchte alles richtigma-
chen. Doch auch für das späte Leben gilt: Es steckt voller Über-
raschungen und Herausforderungen, denen er sich stellen muss.

Philipp Oehmke: Schönwald
Anders als Harry findet Ruth Schönwald nicht, dass jedes Ge-
fühl artikuliert, jedes Problem thematisiert werden muss. Sie 
hätte Karriere machen können, verzichtete aber wegen der 
Kinder und zugunsten von Harry. Was sie an jenem Abend auf 
einem Ball ineinander gesehen haben, ist in den kommenden 
Jahrzehnten nicht immer beiden klar. Inzwischen sind ihre drei 
Kinder Chris, Karolin und Benni erwachsen. Als Karolin einen 
queeren Buchladen eröffnet, kommen alle in Berlin zusammen, 
selbst Chris, der Professor in New York ist und damit das, was 
Ruth sich immer erträumte. Dort bricht der alte Konflikt end-
gültig auf.

Vorankündigung:
Gemeinsam mit der Kinderstiftung Bodensee möchte die Bü-
cherei eine monatliche Vorlesestunde für Kinder von 5 bis  
7 Jahren anbieten. Start ist Dienstag, 20. Februar um 14.30 Uhr. 
Weitere Informationen in der nächsten Seepost.

Öffnungszeiten:
Montag geschlossen
Dienstag 10:00 bis 12:00 und 15:00 bis 18:00 Uhr
Mittwoch 15:00 bis 18:00 Uhr
Donnerstag 10:00 bis 12:00 und 16:00 bis 19:00 Uhr
Freitag 15:00 bis 18:00 Uhr

Kinoabend in der Aula der Nonnenbachschule: 

„Die einfachen Dinge“ – zwei Männer und die Ruhe am Berg
In der idyllischen Bergeinsamkeit der französischen Alpen be-
gegnen sich zwei Männer, die sich kaum besser verstehen als 
Hund und Katz. Vincent (Lambert Wilson) ist ein internatio-
nal berühmter 
Tech-Unterneh-
mer, ständig auf 
Achse und auf 
der Jagd nach 
neuen Entwick-
lungsprojekten. 
Schlafen hat 
in seinem Ta-
gesablauf im 
Grunde nichts 
verloren. Doch 
kaum liegt er in 
der Hängematte 
des Einsiedlers 
Pierre (Grégory Gadebois), schläft er in der frischen Bergluft 
ein wie ein Reha-Patient. Pierre, der seine Karriere als Meeres-
biologe aufgab, um sich auf dem Berg selbst zu versorgen, kann 
Vincent im Wachzustand ohnehin kaum ertragen. Das aufge-
regte Geplapper geht ihm auf die Nerven. Frankreich 2023, 95 
Minuten, FSK 0.
Donnerstag, 15. Februar 2024, 19:30 Uhr, Aula  
der Nonnenbachschule, 88079 Kressbronn am Bodensee
Einlass ab 19:00 Uhr, freie Platzwahl, ohne Bewirtung. Park-
möglichkeiten an der Festhalle (Zufahrt über Hemigkofener 
Straße / Untermühleweg)
Eintritt: Nur Abendkasse: Normalpreis: 6,00 €, Ermäßigt für 
Mitglieder der Kressbronner Kulturgemeinschaft, Inhaber der 
ECHT Bodensee Card, Rollstuhlfahrer, Schwerbehinderte mit 
Kennzeichen „B“, Schüler und Studenten: 5,00 € 

Partybus fährt zum Hexenball nach Neukirch
Am am Samstag, 27.01.2024 fährt ein Partybus, organisiert 
durch den Narrenveren HO-LA-GI Neukirch e. V., zum XXL-
Hexenball nach Neukirch.
Die Preise betragen für einfache Fahrt 4 € und für die Hin und 
Rückfahrt: 6 €

Fahrplan:
Oberdorf Tettnanger Straße 18:20  20:40
Eriskirch Irisstraße  18:27 20:47
Eriskirch Schlatt 18:33 20:53
Langenargen Bierkeller 18:36 19:30 20:56
Langenargen Strandbad 18:39 19:33 20:59
Langenargen Bahnhof 18:46 19:40 21:06
Kressbronn Gohren    – 19:43 21:09
Kressbronn Bahnhof    – 19:50 21:16
Neukirch Rathaus 19:06 20:10 21:36
Rückfahrten sind um 0:30 Uhr / 01:30 Uhr / 02:30 Uhr
Getränke jeglicher Art sind im Bus nicht gestatte. Fahrgäste des 
Partybusses haben EINLASSGARANTIE !
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Die einfachen Dinge 
Keiner hat einen so vollen Terminkalender 
wie Vincent Delcourt. Als er eines Tages mit 
seinem Cabrio auf einer Bergstraße eine 
Panne hat, ist das zuerst eine Katastrophe. 
Als ihm jedoch der wortkarge Pierre zu Hilfe 
kommt, der in der Nähe wohnt, wendet sich 
das Blatt. Die Gastfreundschaft von Pierre 
und sein eigenwilliger Humor faszinieren 
Pierre. Vincent beginnt, sein bisheriges 
Leben infrage zu stellen und sieht ein, dass 
er eine Pause braucht.                                                 
Vor einer atemberaubenden Bergkulisse 
erzählt der Film von einer besonderen 
Freundschaft, der heilenden Wirkung 
sommerlicher Landluft und dem Glück, 
das abseits vom Großstadtleben zu finden 
ist.                                               Regie: Éric Besnard 

 
                                                       Regie:Éric Besnard 

 

                            

 

 

Regie: Nana Neul  
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Eintritt: 6,00 € 
(ermäßigt 5,00 €,      
nur Abendkasse) 

Donnerstag,15. Februar 2024 

 Amtlicher Teil

Textbeiträge an die Redaktion können auch  
per e-Mail versendet werden an: 

seepost@kling-verlag.de
Texte im Word-, text- oder RTF-Format,  
Fotos im jpeg, tif, oder eps-Format@




